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Allgemeine Hinweise 

Der International Club Berlin 

ist ein privater Club mit einer 

persönlichen Atmosphäre, in 

dem unsere Mitglieder und de-

ren Gäste in vertraulichem 

Rahmen Verbindungen pflegen 

können. Deshalb bitten wir 

darum, die folgenden Regeln 

zu beachten. 

 

Speisen und Getränke: Der 

Konsum von mitgebrachten 

Speisen und Getränken ist 

nicht gestattet. 

Mobiltelefone: Wenn Sie Ihr 

Mobiltelefon nutzen, achten 

Sie bitte darauf, andere Gäste 

nicht durch zu lautes Telefo-

nieren zu belästigen.   

Haustiere: Haustiere sind 

nicht zugelassen. 

Fotografie und Medien: Das 

Fotografieren und Filmen auf 

dem gesamten Clubgelände 

ist nur für den privaten Ge-

brauch erlaubt. Fotografie und 

Berichterstattung im Auftrag 

der Medien oder für die Nut-

zung in den Medien sind nur 

nach Rücksprache mit dem 

Vorstand möglich. 

Haftungsausschluss: Unsere 

Mitglieder, ihre Familienange-

hörigen und Gäste nutzen den 

International Club Berlin und 

seine Einrichtungen auf eige-

nes Risiko. Der Club über-

nimmt keine Haftung für Un-

fälle, Verluste oder Verletzun-

gen während der Nutzung der 

Clubeinrichtungen. Wir emp-

fehlen allen Mitgliedern, für 

sich und ihre Familien für aus-

reichenden Versicherungs-

schutz zu sorgen. 

Kleiderordnung 

Stilvolle Kleidung: Mitglieder 

und Gäste werden gebeten, 

sich passend zu kleiden. Die 

Kleidung im Club- und Restau-

rantbereich sollte dem Anlass 

angemessen sein und zumin-

dest den Dresscode „Smart 

Casual“ erfüllen. Landestrach-

ten und Uniformen können je-

derzeit getragen werden. Die 

sorgfältige Auswahl der Klei-

dung hat einen positiven Ein-

fluss auf das Erscheinungsbild 

des Clubs und ein harmoni-

sches Miteinander. 

Unangemessene Kleidung: 

Das Tragen von allzu legerer 

Freizeitbekleidung sowie von 

Badekleidung im Clubhaus 

und auf den Terrassen (mit 

Ausnahme der Poolbar) sollte 

vermieden werden. Wir bitten, 

angemessene Schuhe zu tra-

gen, um den Dresscode des 

Clubs zu wahren.  

Tennisanlage: Die Nutzung 

der Tennisanlage ist nur mit 

entsprechendem Schuhwerk 

und in Tennisbekleidung ge-

stattet. Nach dem Verlassen 

der Tennisplätze ist darauf zu 

achten, den Bereich des Pools, 

das Clubhaus sowie die Um-

kleideräume nicht mit ver-

schmutzten Schuhen zu be-

treten. 

 

Gäste 

Restaurantgäste: Gäste kön-

nen jederzeit ins Restaurant 

mitgebracht werden. 

Außenanlage und Tennis-

plätze: Für die Nutzung der 

Außenanlage und Tennisplätze 

können Gastkarten gegen Ge-

bühr bei der Wache erworben 

werden. An Wochenenden ist 

die Anzahl der Gäste auf 30 

Personen pro Tag begrenzt. 

Der Club behält sich vor, an 

stark frequentierten Wochen-

enden die Clubanlage aus-

schließlich für Clubmitglieder 

zu öffnen. Gäste müssen min-

destens 24 Stunden im Voraus 

bei der Wache angemeldet 

und von Ihnen begleitet wer-

den. Jeder Besucher darf ma-

ximal fünfmal pro Jahr die 

Clubeinrichtungen nutzen. 

Der Members-Only-Bereich 

und die dazugehörige Terrasse 

gehören nicht zum Restau-

rant, sondern zum Poolbe-

reich. 

 

Elterliche Aufsichtspflicht 

Familienfreundlicher Club: Der 

International Club Berlin ist 

ein Club, der Familien und 

Kinder herzlich willkommen 

heißt. Im Interesse aller Mit-

glieder und Gäste ist ein har-

monisches Miteinander von 

großer Bedeutung. Eltern sind 

verantwortlich, ihre Kinder auf 

die notwendigen Regeln hinzu-

weisen und deren Einhaltung 

sicherzustellen. Der Club be-

hält sich vor, Eltern für von ih-

ren Kindern verursachte Schä-

den zur Verantwortung zu zie-

hen. 

 

Altersbeschränkung: Kinder 

unter 14 Jahren dürfen den 

Club nur in Begleitung ihrer 

Eltern oder eines vorab na-

mentlich benannten volljähri-

gen Vertreters betreten - mit 

Ausnahme des Tennisunter-

richts. Die Tennistrainer kön-

nen Ausnahmen für den Ten-

nisspielbereich zulassen. 
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Poolbereich, Liegeflächen und 

Spielplatz 

Schonender Umgang: Der 

Poolbereich, die Liegeflächen 

und die Grünanlagen sollten 

schonend behandelt und sau-

ber gehalten werden. Die Lie-

geflächen, insbesondere die 

Ruhezone, dienen der Ent-

spannung und sollten nicht für 

sportliche Aktivitäten genutzt 

werden, um Lärmbelästigung 

zu vermeiden. 

Sportangebote für Kinder: 

Kinder sind eingeladen, die 

vorhandenen Sportangebote 

(Fußball, Basketball, Tischten-

nis, Schach, Badminton) auf 

dem Hartplatz und der Rasen-

fläche am Tennishaus zu nut-

zen. Die Spielgeräte können 

an der Wache ausgeliehen 

werden. 

Nutzung des Spielplatzes: Der 

Spielplatz darf bis 20:00 Uhr 

genutzt werden. Die Nutzung 

ist nur unter Aufsicht eines Er-

wachsenen gestattet. 

Umkleiden: Alle Mitglieder, 

sowohl Erwachsene als auch 

Kinder, werden gebeten, die 

Umkleidekabinen zu nutzen. 

Kinder bis sechs Jahre sollten 

von einem Erwachsenen zur 

Toilette und zum Duschen be-

gleitet werden. 

Windeln: Der Wechsel von 

Windeln sollte aus hygieni-

schen Gründen ausschließlich 

in der Damenumkleidekabine 

erfolgen. Es steht jeweils ein 

geruchsneutralisierender Be-

hälter zur Verfügung. 

Poolbenutzung: Vor der Be-

nutzung des Pools bitten wir 

alle Badegäste, sich zu du-

schen. Eine angemessene Ba-

debekleidung ist für alle Bade-

gäste obligatorisch. Die Nut-

zung von Sport- und 

Spielgeräten sowie Schwimm-

hilfen ist nur mit Zustimmung 

des Aufsichtspersonals ge-

stattet. Das seitliche Einsprin-

gen, Stoßen oder Werfen an-

derer Personen ins Becken ist 

untersagt. Der Pool ist aus-

schließlich Schwimmern vor-

behalten. Kinder, die das 

Schwimmabzeichen "See-

pferdchen" nicht besitzen, 

dürfen in Begleitung ihrer El-

tern im flachen Bereich des 

Pools (Nichtschwimmerb-

ecken) schwimmen. Eltern ha-

ben eine erhöhte Aufsichts-

pflicht. Windeln sind aus hygi-

enischen Gründen im 

Schwimmbad generell nicht 

erlaubt. Das Aufsichtspersonal 

kann die Nutzung des Pools im 

Einzelfall untersagen, insbe-

sondere wenn die Aufsichts-

pflicht nicht eingehalten wird 

oder eine Gefährdung besteht. 

Kinder unter 14 Jahren dürfen 

bis 19:00 Uhr im Pool schwim-

men (Ausnahme: in den Som-

merferien bis 20:00 Uhr). Die 

Benutzung des Pools kann aus 

technischen, sicherheits- und 

witterungsbedingten Gründen 

ganz oder teilweise einge-

schränkt werden. Bei Gewitter 

ist das Wasser aus Sicher-

heitsgründen sofort zu verlas-

sen. 

Sonnenliegen: Das Reservie-

ren von Sonnenliegen für 

Dritte ist unerwünscht. Aufla-

gen für die Sonnenliegen er-

halten Sie beim Schwimm-

meister und sollten nach Ge-

brauch zurückgebracht wer-

den. Bitte bedecken Sie die 

Sonnenliegenauflagen aus hy-

gienischen Gründen mit Hand-

tüchern. 

Handtücher können bei Bedarf 

an der Wache erworben wer-

den. Die Liegen sind keine 

Turn- oder Spielgeräte. Eltern 

haften für ihre Kinder in die-

sem Bereich. 

Hausrecht und Anweisungen 

des Aufsichtspersonals: Das 

Aufsichtspersonal übt das 

Hausrecht aus und sorgt für 

Ruhe, Sicherheit und Ordnung 

im Poolbereich und den an-

grenzenden Flächen. Den An-

weisungen des Aufsichtsper-

sonals ist unbedingt Folge zu 

leisten. Bei erheblichen Ver-

stößen gegen die Club- oder 

Badeordnung sowie gegen An-

weisungen des Personals kann 

der Betreffende von der weite-

ren Nutzung des Pools ausge-

schlossen werden. Der Vor-

stand behält sich vor, bei ent-

sprechenden Verstößen wei-

tere Sanktionen zu verhän-

gen. 

Es ist wichtig, die Clubregeln 

zu beachten, um ein angeneh-

mes und sicheres Umfeld für 

alle Clubmitglieder zu gewähr-

leisten und die Atmosphäre, 

das harmonische Zusammen-

leben, das Mobiliar und die 

Einrichtungen des Clubs zu 

schützen. 

______________________ 

Jeder Badegast hat sich wäh-

rend seines Aufenthalts bitte 

so zu verhalten, dass Ruhe, 

Sicherheit und Ordnung ge-

währleistet sind. 

Insbesondere sind die Stö-

rung, Belästigung und Gefähr-

dung anderer Badegäste sowie 

der Nachbarschaft zu unter-

lassen. Das Lärmen und To-

ben ist aus Rücksichtnahme 

auf die angrenzenden Nach-

barschaften bitte zu vermei-

den. 

_______________________ 

Der Vorstand, Mai 2023 

   


